
      

 
OBM/13-2/ER-MAROKEYVONN T. 1984 Erlangen, 31. März 2022 
  

Anträge an die Stadtratsgremien;  
Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; 
1. Sitzung des Stadtteilbeirates Ost vom 08. März 2022 

I. Gemäß §2 Abs. 1 der Satzung der Stadt Erlangen über Orts- und Stadtteilbeiräte können die 
Stadtteilbeiräte in allen den Stadtteil betreffenden wichtigen Angelegenheiten Anträge stellen. Die 
Anträge der Stadtteilbeiräte können als Anträge des Oberbürgermeisters in die  
entsprechenden Stadtratsgremien eingebracht werden, wenn ein entsprechender Beschluss  
des Beirats vorliegt. 

Anbei folgender Antrag des Stadtteilbeirates Ost, der als Antrag des Oberbürgermeisters in ein 
entsprechendes Stadtratsgremium eingebracht werden soll: 

 

TOP 5: Schadhafte Radwege entlang der Allee am Röthelheimpark 

Das Thema wurde bereits mehrfach behandelt. Der Radweg südlich der Allee am Röthelheimpark 

ist an vielen Stellen kaputt. Das Pflaster ist an einigen Stellen deutlich verworfen.  

Der Stadtteilbeirat Ost beantragt einstimmig die Beseitigung dieser Schäden. 

 

 

II. Kopie <OBM/Dr. Janik> m. d. B. um Freigabe des Antrages des Stadtteilbeirates; zur Einbringung 
in die entsprechenden Stadtratsgremien. 

III. Kopie <13-2> z. V. „Stadtteilbeirat Ost – 1. Sitzung vom 08.03.2022“ 

 

i.A. 
Maroke 

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 31.03.2022 
Antragsnr.: 079/2022 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: Klärung durch RB 
mit Referat:  

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 23.06.2021 
Antragsnr.: 166/2021 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: Klärung durch RB 
mit Referat:  


